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Wirksamer Hochwasserschutz braucht wirksame Verbauungen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende Grundsätze für wirksame und dauerhafte Verbauungen 
von Gewässern und hier namentlich von Gebirgsbächen anzuwenden: 
1. Der Einsatz von Beton für dauerhaftere und stabilere Verbauungen von Gewässern wird gemäss 

dem Grundsatz «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» wieder erlaubt. 
2. Stabile und dauerhafte Verbauungen der Gewässer und damit der Schutz von Menschen, Infra-

struktur und Kulturland haben Priorität vor anderen Interessen. 
Begründung: 
Am 4. Juli 2012 verursachte ein heftiges Unwetter in Horrenbach-Buchen, Eriz und in Steffisburg im 
Thuner Ostamt grosse Schäden. Noch mehr Schäden richtete ein Unwetter am 24. Juli 2014 in 
Schangnau im oberen Emmental an. Zahlreiche Häuser, Strassen und sonstige Infrastruktur wurden 
zerstört oder beschädigt. Auch viel Kulturland wurde durch Rutsche und Überflutungen in Mitleiden-
schaft gezogen. Mit grossem Aufwand wurden danach die Verbauungen an den Gewässern wieder 
hergestellt. Doch bereits im Juni 2015 wurden einige Verbauungen, die erst nach den Unwettern 
2012 an der Zulg im Eriz und 2014 an der Emme im Schangnau errichtet worden waren, bei Unwet-
tern wieder in Mitleidenschaft gezogen. Dies, obschon diese erneuten Unwetter sonst nur geringe 
Schäden angerichtet hatten. 
Ein Hauptgrund für die geringe Dauerhaftigkeit der Verbauungen ist, dass heutzutage – angeblich 
aus Umweltschutzgründen – kaum mehr Beton zum Verbauen von Gewässern eingesetzt wird. Be-
ton fixiert aber Verbauungen besser und verhindert wirksam, dass Bach- und Flussufer unterspült 
werden. Das zeigt sich auch daran, dass weitaus ältere, noch in Beton errichtete Verbauungen noch 
immer ihren Dienst leisten. Neue Verbauungen müssen nicht zwingend in Sichtbeton ausgeführt 
sein. Ein gezielter, aber wirksamer Einsatz von Beton bei Natursteinverbauungen kann sowohl op-
tisch als auch ökologisch nachhaltig erfolgen und einen ähnlich guten Effekt wie Verbauungen in 
Sichtbeton erzielen. 
Ein wirksamer Hochwasserschutz der Gebirgsbäche wie Emme oder Zulg ist nicht nur für die unmit-
telbare Umgebung überlebenswichtig. Im Falle der Zulg bedrohen Hochwasser auch Hab und Gut 
und gar das Leben von tausenden Menschen in der Region Steffisburg. Diese Gefahr besteht jeden 
Sommer, da es im Einzugsgebiet von Zulg und Emme seit Menschengedenken immer wieder zu 
heftigen Starkniederschlägen kommt. Es ist deshalb unverantwortlich, die Gebirgsbäche nicht so 
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effektiv wie möglich zu verbauen. Zudem verursachen die häufigen Reparaturen der zu schwach 
ausgeführten Verbauungen grosse Kosten, die beim sinnvollen, gezielten Einsatz von Beton ver-
meidbar wären. 
Begründung der Dringlichkeit: Die Gefahr von Starkniederschlägen im Voralpen- und Alpengebiet 
besteht während des Sommerhalbjahrs permanent. Durch die ungenügenden Verbauungen sind 
deshalb Personen und Sachwerte akut und dazu noch unnötig bedroht. Diese unnötige Gefährdung 
muss möglichst rasch beseitigt werden. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Welche Anforderungen Gewässerverbauungen erfüllen müssen, ist im Gewässerschutzgesetz des 
Bundes und im kantonalen Gesetz über den Gewässerunterhalt und den Wasserbau (WBG) gere-
gelt. Der Hochwasserschutz muss primär Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte schützen. 
Gleichzeitig müssen die Gewässer möglichst natürlich erhalten oder naturnah gestaltet werden. 
Zudem müssen alle wasserbaulichen Massnahmen der Wasserbaukunst entsprechen, also den 
Regeln der heutigen Wasserbautechnik bzw. des heutigen Wasserbauwissensstands.  
Die Kosten genehmigter Hochwasserschutzprojekte werden von Bund, Kanton und den wasserbau-
pflichtigen Gemeinden, Schwellenkorporationen oder Gemeindeverbänden gemeinsam getragen. 
Hochwasserschutzprojekte bzw. Verbauungen können jedoch nur genehmigt und von Bund und 
Kanton mitfinanziert werden, wenn sie den geltenden gesetzlichen Grundlagen entsprechen und ein 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Anteil des Bun-
des der grösste und beläuft sich beispielsweise bei reinen Hochwasserschutzprojekten auf 35 bis 
45 Prozent. Den Gemeinden verbleiben bei ihren Projekten in der Regel Kosten von 20 bis 40 Pro-
zent.  
Es gibt keine rechtlichen Vorschriften, die den Einsatz von Beton bei Gewässerverbauungen grund-
sätzlich verbieten. Heute wird jedoch im Hochwasserschutz nur noch ausnahmsweise Beton einge-
setzt, und zwar aus folgenden Gründen: Betonverbauungen erfüllen die heutigen Anforderungen an 
naturnahe Lösungen, wie die Erhaltung von Fischunterständen oder die Förderung der Uferbesto-
ckung, in der Regel nicht. Solche Projekte wären also meist nicht genehmigungsfähig und könnten 
nicht mit Bundes- und Kantonsgeldern mitfinanziert werden. Hinzu kommt, dass Betonkonstruktio-
nen weniger gute Eigenschaften haben als Blockverbauungen. Sie verhalten sich starr und können 
z. B. Setzungen und andere Gerinneveränderungen nicht schadlos aufnehmen. Schon kleine, häu-
fig auftretende Hochwasserereignisse können bei Betonverbauungen im Verlaufe der Zeit zu ge-
fährlichen Schäden oder gar zum Versagen führen. Auch die finanziellen Aspekte sind nicht zu ver-
nachlässigen, denn Betonverbauungen führen oft zu erheblichen Mehrkosten, weil Beton teuer ist. 
Deshalb wird heute meistens auf Beton verzichtet. In den letzten Jahren wurden an vielen Gewäs-
sern im Kanton Bern betonlose Verbauungen realisiert, die sich namentlich während der Hochwas-
serereignisse 2005 bis 2011 ausgesprochen gut bewährt haben. Beispiele sind die Uferverbauun-
gen der Kander in Kandersteg und im Augand, der Lütschine von Grindelwald bis zum Brienzersee, 
am Chirel im Diemtigtal, an der Aare in Muri und Kehrsatz, wie auch Verbauungen der Emme in 
Burgdorf. 
Wo hingegen Betonkonstruktionen nach wie vor nötig sind, werden sie auch ausgeführt. So gibt es 
insbesondere bei Wildbächen im Zusammenhang mit Murganggefahren Situationen, in denen bei 
engen Platzverhältnissen und hohem Schadenpotenzial bei den Verbauungen Hinterbeton und Be-
tonkonstruktionen eingesetzt werden müssen. Beispiele dafür sind Glyssibach und Trachtbach in 
Brienz, Alpbach und Milibach in Meiringen sowie der Färzbach in Schangnau.  
Zusammenfassend stellt der Regierungsrat fest, dass Beton im Wasserbau zwar nicht verboten ist, 
dass er aber wegen der bundesrechtlichen Anforderungen an den naturnahen Wasserbau, seiner 
nachteiligen Eigenschaften und der höheren Kosten heute nur noch in klar begründeten Fällen ein-
gesetzt wird. In diesem Sinn wird dem Grundsatz «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» bereits 
nachgelebt. Ebenfalls konsequent erfüllt, wird die zweite Motionsforderung, wonach der Schutz der 
Menschen oberste Priorität haben muss, denn dies entspricht den klaren Zielvorgaben der Gewäs-
serschutzgesetzgebung. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme und gleichzeitige Abschreibung 
 
Präsident. Wir kommen zur Motion Krähenbühl: «Wirksamer Hochwasserschutz braucht wirksame 
Verbauungen». Die Regierung ist bereit, diese Motion anzunehmen und gleichzeitig abzuschreiben. 
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Der Motionär ist mit der Abschreibung nicht einverstanden. Wir führen eine freie Debatte. Ich über-
gebe den Vorsitz für dieses Geschäft dem Vizepräsidenten. 
 
Vizepräsident Carlos Reinhard übernimmt den Vorsitz. 
 
Samuel Krähenbühl, Unterlangenegg (SVP). Wasser hat eine enorme Kraft. Das erleben wir ge-
rade im Zulgtal immer wieder. Der 4. Juli 2012 wird uns dauerhaft in Erinnerung bleiben. Im Eriz 
kam es auf einem relativ kleinen Gebiet während einer kurzen Zeit zu heftigen Regenfällen. Das 
Wasser nahm viel Land, Geröll, Strassen und Wege mit. In Steffisburg schien derweil noch die 
Sonne. Zum Glück rief jemand aus dem Eriz das Schwimmbad Steffisburg an, sonst hätte es ge-
fährlich werden können. Die Zulg strömte mit braunem Wasser und Geröll ins Tal. Es fehlte nur we-
nig, und das Wasser wäre in Steffisburg über die Brücken getreten. Die Online-Ausgabe der «Ber-
ner Zeitung» titelte am nächsten Tag: «Steffisburg hatte einen Schutzengel». Solche Unwetter sind 
überall im Berg- und im Voralpengebiet nicht selten. Ich erinnere an das Unwetter in Schangnau 
2014. Das Phänomen ist übrigens auch nichts Neues. Ich denke dabei an die Gotthelf-Erzählung 
«Wassernot im Emmental». Auch jenes Unwetter braute sich im Gebiet der Honegg zusammen und 
zog dann über den Röthenbach in Richtung Emmental. Der Mensch kämpft seit Menschengeden-
ken mit mehr oder weniger Erfolg gegen die Kräfte des Wassers. In den letzten Jahren verlief dieser 
Kampf etwas weniger erfolgreich. Der Grund besteht darin, dass diese Verbauungen heute tenden-
ziell weniger solide ausgeführt werden. In unserer Gegend hat es für einen gewissen Aufruhr ge-
sorgt, dass die Verbauungen im Sommer 2015 bei einem weniger schlimmen Hochwasser teilweise 
weggeschwemmt wurden. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet auch Geld. Es kostet die Ge-
meinden Geld, die sich beteiligen müssen, aber auch den Kanton, der in der Regel mehr als die 
Hälfte der Kosten übernimmt. Jahrzehntealte Verbauungen hingegen, die noch solide mit Beton 
ausgeführt wurden, blieben bestehen. Dies ist übrigens kein Einzelfall. Vielleicht werden meine Kol-
legen aus dem Oberemmental erzählen, was bei ihnen in ähnlichen Situationen geschah. Sie ken-
nen das auch. 
Nun stellt sich die Frage, warum man nicht mehr genügend solide verbauen kann. Die Regierung 
anerkennt ja, dass man dies im Einzelfall tun kann, weshalb sie die Motion befürwortet. Doch man 
tut dies mit grossen Einschränkungen. Als Grund wird der Naturschutz angeführt. Die Fische wür-
den sich angeblich bei solideren Verbauungen nicht wohlfühlen. Ich anerkenne, dass man früher bei 
den Verbauungen zuweilen übertrieben hat. Auch sind Betonverbauungen nicht unbedingt schön 
anzuschauen. Doch heute kann man anders verbauen. Man kann Natursteine mit Beton kombinie-
ren, sodass das Ergebnis für die Optik und für die Natur besser ist, aber trotzdem eine ausreichen-
de Wirkung erzielt. Auf der anderen Seite lege ich auch den Menschen und sein Hab und Gut in die 
Waagschale. Gerade in unserem Gebiet besteht ein objektives Problem. Steffisburg hatte bereits 
mehrmals Glück. Doch die Gemeinde hat 15 500 Einwohner. Tausende wohnen im Einzugsgebiet 
der Zulg, wo es heftig werden kann. Es ist eine Frage der Zeit, bis es wieder einmal richtig heftig 
wird. Ich möchte nicht, dass die Zeitung dereinst wird schreiben müssen, Steffisburg habe diesmal 
keinen Schutzengel gehabt. Ich bitte Sie, diese Motion anzunehmen und nicht abzuschreiben. 
 
Vizepräsident Carlos Reinhard übernimmt den Vorsitz. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Die Mitmotionäre haben sich nicht eingetragen, ich 
gehe davon aus, dass sie sich nicht äussern wollen. Wir kommen somit zu den Fraktionssprechen-
den. 
 
Niklaus Gfeller, Worb (EVP). Ich kann es vorwegnehmen: Die EVP-Fraktion teilt das Anliegen des 
Motionärs für einen bestmöglichen Hochwasserschutz und wird deshalb diese Motion überweisen. 
Wir müssen jedoch ehrlicherweise zugeben, dass wir aus fachlicher Sicht nicht in der Lage sind, 
über die Wahl des Materials zu urteilen. Mit welchen baulichen Massnahmen der Hochwasser-
schutz am besten sichergestellt wird, ob man dazu Beton nehmen soll oder nicht, kann wohl nicht 
im Grossen Rat entschieden werden. Dafür sind Fachleute zuständig. Wenn ich aber als Laie nach 
meiner Meinung gefragt werde, muss ich mich als regelmässiger Aarespaziergänger fragen, ob der 
geforderte Beton wirklich das richtige Material ist. Von dem, was man in den 70er-Jahren verbaut 
hat, ist heute nicht mehr viel zu sehen. Die Aare hat die Verbauungen rasch unterspült, und der 
Frost hat das Seine dazu beigetragen, dass das Ganze recht schnell kaputt ging. In den vergange-
nen Jahren konnte man beobachten, wie der Kanton auf diese Situation reagiert hat. Als Laie ge-
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wann ich den Eindruck, dass der Kanton den Hochwasserschutz sehr gut und zweckmässig angeht. 
Bei uns in Worb wird zurzeit an der Worble gebaut. Auch hier gewinnt man eindeutig den Eindruck, 
dass der Kanton mit sehr viel Fachwissen arbeitet und den bestmöglichen Hochwasserschutz an-
strebt. Wir können deshalb der beantragten Abschreibung zustimmen.  
 
Ueli Frutiger, Oberhofen (BDP). Der Motionär hat dargelegt, warum er diese Motion eingereicht 
hat. Er ist der Meinung, dass der heutige Hochwasserschutz zum Teil nicht ganz ausreicht oder die 
Massnahmen so ausgeführt werden, dass sie nicht nachhaltig standhalten, wenn neue Unwetterer-
eignisse eintreten. Die BDP-Fraktion ist auch der Meinung, dass solche Verbauungen längerfristig 
halten müssen und nicht beim nächsten Ereignis weggeschwemmt werden dürfen. Es ist sinnlos, 
wenn man immer wieder von vorne anfangen muss. Der Motionär hat dargelegt, dass dies die Ge-
meinden, den Kanton und den Bund Geld kostet. Wir sind uns bewusst, dass man in diesem Be-
reich mit dem Beton vernünftig und zurückhaltend umgehen muss. Doch ein nachhaltiger Schutz 
muss trotzdem möglich sein. Die BDP-Fraktion wird diese Motion annehmen. Einige sind jedoch der 
Meinung, dass der Kanton bereits richtig handelt und die Fachleute die Situation im Griff haben, 
weshalb sie die Motion abschreiben wollen. Andere wiederum unterstützen die Abschreibung nicht. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Ich sehe recht viele Gruppen, die zusammenstehen 
und diskutieren. Dies ist für jene, die hier sprechen oder die zuhören wollen, sehr unangenehm. Ich 
bitte Sie, draussen zu diskutieren. Danke. 
 
Antonio Bauen, Münsingen (Grüne). Lieber Herr Kollege Krähenbühl, Hochwasser gibt es immer 
öfter. Wenn man die Statistiken der meteorologischen Anstalt anschaut, sieht man, dass sie sich in 
den letzten Jahren stark gehäuft haben. Diese Entwicklung korreliert mit dem zunehmenden CO2-
Ausstoss und mit dem Klimawandel. Sie korreliert auch mit unserem Verhalten, mit der Art und 
Weise, wie wir mit der Natur umgehen und Emissionen verursachen. Dies ist schlussendlich die 
Ursache für die zunehmende Anzahl Hochwasser. Eine weitere Ursache besteht in der zunehmen-
den Versiegelung der Flächen, die das Meteorwasser nicht mehr genügend zurückhalten können. 
Auch die intensive Landwirtschaft spielt eine Rolle. Es gibt ganz viele Ursachen, die auf den Men-
schen und sein Verhalten zurückgehen. Hier müssen wir ansetzen. Herr Kollege Krähenbühl, ich 
wäre froh, wenn Sie hier auch mithelfen würden, präventiv einzugreifen und solche Probleme bei 
der Ursache zu bekämpfen. Dann müssen wir nicht mit Beton einfahren. 
Zur konkreten Motion: Es wird verlangt, Beton für dauerhafte und stabile Verbauungen gemäss dem 
Grundsatz «soviel wie nötig, so wenig wie möglich» einzusetzen. Genau das steht auch in der Dokt-
rin der Regierung und wird in den letzten Jahren so gehandhabt. Wo nötig, wird Beton eingesetzt, 
doch an vielen Orten ist dies gar nicht mehr der Fall. Stabile und dauerhafte Verbauungen kann 
man auch ohne Beton errichten. Ein Beispiel: Ich war eine Zeitlang für den Wasserbau in der Ge-
meinde Münsingen zuständig. Wir haben auch die Hochwasser an der Aare erlebt. Dabei hat es 
genau dort Schäden gegeben, wo Betonverbauungen gemacht wurden. An den Stellen, wo es nur 
Blocksteine gab und die Aare Platz hatte, gab es entweder gar keine oder nur geringe Schäden. Wir 
sind der vollen Überzeugung, dass der Kanton mit den neuen Methoden, die mit Fachleuten erar-
beitet wurden, auf dem richtigen Weg ist. Wir sind sicher, dass er nicht davor zurückschreckt, wo 
nötig ein paar Kubikmeter Beton einzusetzen. Dies ist sicher je nach Situation sinnvoll. Wir sind 
deshalb dafür, diese Motion anzunehmen, aber wir sind auch einstimmig dafür, sie sogleich abzu-
schreiben. 
 
Luc Mentha, Liebefeld (SP). Ich kann mich meinem Vorredner anschliessen. Wir liessen uns von 
der Argumentation des Regierungsrats und von dessen Anträgen überzeugen. Ich weiss aus eige-
ner Erfahrung, dass Beton weiterhin eingesetzt wird, doch der Vorstoss tut so, also ob dies nicht der 
Fall wäre. Ich erinnere etwa an das Projekt Guntenbach in Gunten Sigriswil, wo man in jüngerer Zeit 
ebenso wie in der Vergangenheit sehr wohl Beton eingesetzt hat. Wir bestreiten, dass Beton in je-
dem Fall besser hält als beispielsweise Blockverbauungen. Blockverbauungen erlauben zudem, 
dass man Fischunterstände erhalten kann. Sie sind also nicht nur in Bezug auf die Qualität und die 
Nachhaltigkeit der Verbauung die bessere Lösung, sondern auch besser für unsere Fischbestände. 
Beton ist nach unserer Auffassung nicht so naturnah wie etwa Blockverbauungen. Wenn man Beton 
einsetzt, besteht zudem die Gefahr, dass wichtige Werte, etwa die Qualität eines Flusslaufs als Er-
holungsgebiet, tangiert werden. Deshalb sind die Politik und die Praxis des Kantons absolut richtig. 
Wir werden der Motion zustimmen, aber auch ebenso geschlossen die Abschreibung unterstützen. 
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Die Praxis im Kanton Bern ist gut, der Beton wird dort eingesetzt, wo es richtig ist. Der Kanton setzt 
andere Materialien ein, wo man mit diesen bessere Ergebnisse erzielt. Dies ist eine gute Praxis, die 
man weiterführen kann. Man kann die Motion überweisen, aber man soll sie danach gleich ab-
schreiben. 
 
Martin Egger, Frutigen (glp). Es ist klar, dass alles zum Schutz der Bevölkerung unternommen 
werden muss. Den Leuten darf nichts geschehen. Doch wir sind der Meinung, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Bund, Kanton und Gemeinden gut funktioniert, und dass die Situation ortsspezifisch 
angeschaut werden muss. Laut Regierungsrat ist es zudem nicht verboten, Beton einzusetzen. Wir 
sind auch der Meinung, dass man qualifizierte Wasserbau-Ingenieure einsetzt, die sehr wohl ent-
scheiden können, welches Material am Geeignetsten ist. Somit ist alles bereits vorhanden, was die-
se Motion verlangt. Die glp will diese Motion deshalb wie die Regierung annehmen und gleichzeitig 
abschreiben. 
 
Peter Flück, Interlaken (FDP). Es ist völlig klar, dass wir solide bauen müssen. Diese Erfahrung 
habe ich selbst vor zehn Jahren in Brienz gemacht. Ich habe zuerst auch gedacht, man müsse alles 
betonieren, weil es ohne Beton nicht halte. Doch ich liess mich eines Besseren belehren. Warum? 
Gerade bei Fliessgewässern ist Beton nicht das Alleinseligmachende. Es gibt durchaus auch ande-
re Möglichkeiten, ein Fliessgewässer zu verbauen. Die Fliessgewässer sind eben nicht alle gleich. 
Ich konnte nicht zuletzt in Brienz feststellen, dass man mit den Fachleuten des Kantons, mit priva-
ten Unternehmen und mit dem eigenen Schwellenmeister sowie der Schwellenkorporation sehr gute 
Lösungen finden kann. Wir haben es in Brienz so gemacht, wie es der Regierungsrat in seiner Ant-
wort aufgezeigt hat. Es gab Sperren in diesem Bach, die über hundertjährig waren. Diese wurden 
bis zu einen Meter tief unterspült. Wir haben zuerst gedacht, jetzt müsse dringend Beton her, damit 
die Schwellen hielten, doch wir haben bis heute keinen Beton eingesetzt. Ob diese Verbauungen 
langfristig halten, wird sich zeigen. Wenn nicht, würde es darum gehen, unsere Annahmen zu korri-
gieren. So wie ich die Fachleute des Kantons kennengelernt habe, traue ich ihnen durchaus zu, 
dass sie diese Sache richtig handhaben. Die FDP-Fraktion ist einstimmig dafür, diese Motion anzu-
nehmen. Doch weil eigentlich alles bereits erfüllt ist, wollen wir sie gleichzeitig abschreiben.  
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen: Frau Re-
gierungsrätin Egger muss um 10.45 Uhr gehen. Wir haben mit ihr vereinbart, dass wir die Behand-
lung der BVE-Geschäfte um diese Uhrzeit unterbrechen. Wir werden versuchen, dieses Traktandum 
vorher noch zu Ende zu beraten. Danach werden wir mit den Traktanden von Regierungsrat Perre-
noud fortfahren. 
 
Hans Rösti, Kandersteg (SVP). Der Motionär verlangt eine dauerhafte Verbauung der Gewässer. 
Er verlangt, dass man dazu nach wie vor soviel Beton wie nötig und sowenig Beton wie möglich 
einsetzen darf. Weiter fordert er, dass der Schutz der Infrastruktur, des Menschen und des Kultur-
lands vor allen anderen Interessen Priorität geniessen soll. Nach meiner Erfahrung arbeitet die BVE 
bereits nach diesen Grundsätzen, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, es gehe bei diesen 
Verbauungen etwas zu sehr um das Leben der Fische und um die Renaturierung. Doch die BVE 
leistet heute gute Arbeit. Wir verbauen meist mit Felsblöcken. Es wird recht tief fundiert, und es wird 
in einer Neigung von eins zu eins angelegt. Wo das nicht so gemacht werden kann, ist man im 
Wasserbau heute auch bereit, Beton einzusetzen, damit die Verbauung hält. Es ist möglich, dass 
nicht jeder Kreisoberingenieur oder Strassenbauinspektor alles gleich handhabt, und dass an einer 
Stelle etwas zu wenig oder zu viel Beton verwendet wird. Doch wenn man im Wasserbau tätig ist, 
weiss man, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass der 
Wasserbau eine Daueraufgabe ist. Deshalb nimmt sie diese Motion an und bestreitet die Abschrei-
bung, so wie es der Motionär verlangt. 
 
Ernst Tanner, Ranflüh (EDU). Wirksamer Hochwasserschutz ist wichtig. Die EDU-Fraktion stimmt 
dieser Motion zu und will sie nicht abschreiben. Hier geht es um die Sicherheit von Mensch und 
Umwelt. Aus Gründen des Umweltschutzes wehren sich einige Wasserbauplaner bei Uferverbau-
ungen mit Blocksteinen, zur Sohlensicherung Beton einzusetzen. Die Langlebigkeit und Sicherheit 
von Gewässerverbauungen muss jedoch erste Priorität geniessen. Dabei wird der naturnahe Was-
serverbau nicht verhindert. Laut Gewässerschutzgesetz ist das Verwenden von Beton nicht verbo-
ten, doch es soll auch in der Praxis wieder normal werden, dass soviel Beton wie nötig verbaut wird. 
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Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Wir kommen zu den Einzelsprechern. 
 
Walter Sutter, Langnau (SVP). Als Mitmotionär erlaube ich mir, noch auf ein paar Dinge hinzuwei-
sen. Wir haben in Langnau 2009 nach den heutigen Regeln der Wasserbaukunst mit Blocksteinen 
verbaut. Dafür haben wir knapp 3 Mio. Franken ausgegeben. Sechs Jahre später mussten wir mas-
sive Schäden durch Böschungsabsenkungen, Solenabsenkungen und Unterspülungen feststellen. 
Zurzeit läuft ein Reparaturprojekt mit massiven Kostenfolgen. Die Schuldfrage ist ungeklärt, doch 
tendenziell liegt die Schuld wohl bei der Gemeinde. Diese hat das kleinste Mitbestimmungstrecht, 
aber sie trägt eine grosse Verantwortung. Die Fischtreppe mit Blocksteinverbau in der Ilfis ist nir-
gends mehr zu finden. Nur die Steine findet man noch weiter flussabwärts. Den Fischen nützt das 
nichts. Es ist richtig, dass im Wasserbaugesetz alles gut geregelt ist. Es ist auch richtig, dass Beton 
noch eingesetzt werden darf. Doch bei solchen Projekten ist entscheidend, welche erste Einschät-
zung der zuständige Wasserbau-Ingenieur abgibt. Wenn dieser sagt, dass der Kanton nur bei einer 
Blocksteinverbauung mithilft, dann wählt man eben diesen Weg. Die Fischerei hat auch einen sehr 
starken Einfluss. Es interessiert wenig, ob der Graben jeden Sommer austrocknet, doch für die Fi-
sche ist diese Frage existenziell. Wenn in einer späteren Phase der Projektierung festgestellt wird, 
dass der oberste Steinblock beinahe im Wohnzimmer eines altrechtlich erstellten Hauses zu liegen 
käme, wird es auch für den Wasserbau-Ingenieur zum Thema, dass man mit Betonmauern arbeiten 
könnte. Dann entstehen natürlich durch eine Neuprojektierung erhebliche Mehrkosten. Diese wer-
den auch von den Gemeinden und vom Kanton getragen. Ich bitte Sie, nicht abzuschreiben, damit 
wirklich mit Augenmass und Vernunft Beton eingesetzt werden kann.  
 
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ich werde jetzt wohl das Gegenteil dessen sagen, was 
mein Vorredner gesagt hat. Nein, im Ernst: Ich fühle mich durch diesen Vorstoss provoziert. Er 
scheint mir ein typisches Beispiel für folgendes Phänomen zu sein: Als Politiker wollen wir eine 
ganze Fachdisziplin, bestehend aus Ingenieuren, Geologen und Hydrologen übersteuern. Das ist 
so, wie wenn ich in einer Motion fordern würde, dass die Ärzte in Zukunft nur noch ein bestimmtes 
Material für künstliche Hüftgelenke verwenden dürfen, von dem ich glaube, dass es effizienter ist 
und länger hält und dadurch die Gesundheitskosten senkt. Liebe Frauen und Männer, dies ist ein-
fach nicht seriös. Es ist auch ein Misstrauensvotum gegenüber dem, was bis jetzt im Wasserbau 
gemacht wurde. Im Hintergrund arbeiten ganz viele Ingenieure, Hydrologen und Geologen an sol-
chen Projekten. In der Motion steht: «Es ist deshalb unverantwortlich, die Gebirgsbäche nicht so 
effektiv wie möglich zu verbauen.» Dies ist ein frontales Misstrauensvotum, welches man erst noch 
beweisen müsste. Man kann doch nicht einfach sagen, mit anderen Materialien wäre dieses oder 
jenes Ereignis anders abgelaufen. Das ist plakativ und populistisch und hat mit fundiertem Fachwis-
sen überhaupt nichts zu tun. Übrigens: Auch wenn wir sagen, auf der Materialliste müsse viel mehr 
Beton stehen, dann heisst das noch lange nicht, dass dieser Beton auch hält, wenn die Kräfte des 
Wassers auf ihn wirken. Das Entscheidende beim Beton ist die Geologie im Hintergrund: Wo ist der 
Beton verankert, und wieviel hält die Verankerung aus? Ich kann Ihnen dafür Beispiele aus dem 
Hochbau nennen. Ich bitte Sie deshalb, der Abschreibung zuzustimmen. 
 
Fritz Ruchti, Seewil (SVP). Die Motionäre wollen bei Gewässerverbauungen soviel Beton wie nötig 
und so wenig Beton wie möglich einsetzen. Sie wollen Menschen und Gebäude und was auch im-
mer damit schützen. Ich habe mich gefragt, woraus denn Beton eigentlich besteht. Wissen Sie das? 
Beton ist ein Naturprodukt. Er besteht aus Kies in einer bestimmten Kalbrierung, vermischt mit Ze-
ment. Was ist nun Zement? Zement ist ein Gemisch aus Kalkstein, Ton, Sand und Eisenerz. Dieses 
Gemisch ist nicht giftig. Auch Beton ist nicht giftig. Ich habe kürzlich bei der Renaturierung des 
Schmiedenbachs in Grossaffoltern erlebt, was geschieht, wenn man zu wenig auf die Sicherheit 
achtet. Nach einem schlimmen Regenwetter wurde die Böschung weggerissen. Das kann nicht der 
Sinn der Sache sein. Wenn wir nun diese Motion überweisen, bedeutet das nicht, dass wir alles 
betonieren wollen. Diese Motion will vielmehr ein Zeichen dafür setzen, dass man dort, wo es nötig 
ist, Beton einsetzen kann. Es gibt noch andere Dinge: Wissen Sie, was eine Kolmatierung ist? Eine 
Kolmatierung bedeutet, dass die Sohle eines Gewässers verdichtet wird. Diese Sohle wird dann so 
hart, dass sich die Fische nicht mehr darin verstecken können. Man soll wenn möglich mit der Natur 
zusammenarbeiten. Wo nötig soll man Blockverbauungen machen. Wo man kann, soll man sogar 
mit Holz verbauen. Doch wenn man nur damit die Sicherheit und Dauerhaftigkeit gewährleisten 
kann, muss und darf man Beton einsetzen. 
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Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Es haben sich keine weiteren Einzelsprechenden 
angemeldet. 
 
Barbara Egger-Jenzer, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin. Obschon jetzt eine lange Debat-
te geführt wurde, geht es nur um die Abschreibung dieser Motion. Ich halte es auch heute so, wie 
ich es in den vergangenen Jahren gehalten habe: Zur Frage der Abschreibung äussere ich mich 
nicht. Wir haben die Abschreibung beantragt. Mehr sage ich nicht dazu. 
 
Samuel Krähenbühl, Unterlangenegg (SVP). Ich will den Terminkalender der Frau Baudirektorin 
nicht durcheinanderbringen. Trotzdem möchte ich noch drei Bemerkungen machen. Erstens: Wie 
viele meiner Vorredner erwähnt haben, ist nicht alles schlecht, was zurzeit gemacht wird. Das aner-
kennen wir auch. Kollega Aeschlimann, es sind nach meinem Kenntnisstand auch nicht die Ingeni-
eure das Problem, sondern andere Kreise, die fordern, dass man nicht zu viel verbaut, und die ent-
sprechend Druck ausüben. Diese Motion ist kein Misstrauensvotum gegen die Ingenieure. Zwei-
tens: Ich will nicht alles zubetonieren. Doch es gibt Beispiele dafür, dass nicht alles richtig gemacht 
wurde. Kollega Sutter hat eines davon erwähnt. Hier würden wir eine gewisse Nachjustierung ver-
langen. Drittens noch eine Bemerkung an Kollega Bauen, der die Klimaerwärmung erwähnt hat: Ich 
möchte in diesem Zusammenhang Werbung für die zweite Motion machen, die ich in dieser Session 
einbringen werde. Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Motion «Weg frei für bäuerliche Biogas-
Anlagen»! Biogas ist eine erneuerbare, klimaneutrale Energie, die noch viel zu wenig genutzt wird. 
Ich helfe gerne mit beim Klimaschutz, aber helfen Sie auch! 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Ist diese Motion bestritten? – Dss scheint nicht der 
Fall zu sein. Somit stimmen wir jetzt direkt über die Abschreibung ab. Wer die Motion abschreiben 
will, stimmt ja, wer dies nicht will, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Abschreibung der Motion) 

 

Der Grosse Rat beschliesst: 

Abschreibung 

Ja  86 

Nein  57 

Enthalten    0 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben die Abschreibung angenommen. Somit 
haben wir dieses Geschäft bereinigt und haben die Beratung der Geschäfte von Regierungsrätin 
Egger für heute abgeschlossen.  
 
  

 

 

 

  


